
Interne MWST-Ausbildung

vom 5. Mai 2010

08:30 – 10:00 Uhr (Restaurant Schori‘s Bahnhof)



Mehrwertsteuer, ein doch eher trockenes Thema?



Trotzdem begegnen wir dieser Steuer jeden Tag (Arbeit und Freizeit)



Ablauf

� Zusammenfassung wichtige Neuerungen neues MWST-Gesetz 2010 
(nMWSTG) 

� Neues MWST-Abrechnungsformular

� Beispiele aus der Praxis

� Fragen
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nMWSTG: wichtige Neuerungen ab 01.01.2010

� Wegfall Kürzung 50 % Vorsteuerabzug bei Spesen
� Wegfall Margenbesteuerung
� Wechsel Saldo- zu effektiver Abrechnung
� Neue Umsatzgrenzen
� Wegfall Besteuerungstatbestände/Vorsteuerkürzungen
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Wegfall Kürzung 50 % Vorsteuerabzug bei Spesen

Verpflegung und Getränke: Der bisherige Ausschluss von 50 % der
darauf lastenden Vorsteuern fällt weg.
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Wegfall Margenbesteuerung

Die bisherige Margen- oder Differenzbesteuerung wird durch die 
ordentliche Versteuerung abgelöst. So kann beispielsweise ein 
Garagist inskünftig sämtliche Fahrzeugverkäufe steuerlich 
gleich behandeln, indem er auf jedem Verkauf die Steuer 
ausweist und die fakturierte Steuer der ESTV abliefert. Im 
Gegenzug kann er auf dem Ankaufspreis eine fiktive Vorsteuer 
abziehen. 
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Wegfall Margenbesteuerung (Fortsetzung)

Wer beispielsweise von einer Privatperson einen Gebrauchtwagen 
zum Preis von CHF 30‘000.00 für den Wiederverkauf, für die 
Vermietung oder für das Leasing im Inland bezieht, kann bei 
einem Steuersatz von 7.6 % eine fiktive Vorsteuer von CHF 
2‘118.95 (= CHF 30‘000.00 : 107.6 * 7.6) in Abzug bringen. 
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Wegfall Margenbesteuerung (Fortsetzung)

Im 1. Quartal 2010 (ausnahmsweise – ohne Anspruch auf Ver-
gütungszins – auch später innerhalb der Verjährungsfrist) kann 
eine einmalige Korrektur im Sinne einer Lagerentsteuerung per 
1. Januar 2010 unter Ziffer 410 der MWST-Abrechnung
deklariert werden. Weil die besagten Gegenstände zur 
Lieferung bestimmt sind und nicht als Betriebsmittel eingesetzt 
werden, ist keine Abschreibung im Sinne von Artikel 32 
nMWSTG zu berücksichtigen.
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Wegfall Margenbesteuerung (Fortsetzung)

Zu erstellen ist eine Aufstellung der gebrauchten individualisier-
baren beweglichen Gegenstände, die für die Lieferung an 
einen Abnehmer im Inland ohne Mehrwertsteuerbelastung 
bezogen wurden, d.h. es wurde beim Einkauf kein Vor-
steuerabzug vorgenommen. Die Aufstellung enthält Angaben 
über die Werte zu Ein- oder Ankaufspreisen der einzelnen 
Gegenstände wie Bezugsdatum, Lieferer, Umschreibung der 
individualisierbaren Gegenstands und Stammnummer.
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Wegfall Margenbesteuerung (Fortsetzung)

Im Sinne einer Ausnahme ist die Aufstellung entgegen Ziffer 410 
des Abrechnungsformulars diesem nicht beizulegen. Die 
Aufstellung ist mit den übrigen Abrechnungsdetails aufzube-
wahren und nur auf Verlangen einzureichen.
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Wechsel Saldo- zu effektiver Abrechnung

Betragsgrenzen für Saldosteuerabrechnungsmethode neu Umsatz 
bis maximal CHF 5‘000‘000.00 und/oder Steuer bis maximal 
CHF 100‘000.00 (Bruttoentgelte zu massgebenden Saldo-
steuersätzen).

Interne MWST-Ausbildung



Wechsel Saldo- zu effektiver Abrechnung (Fortsetzung)

Die Anwendungsdauer von der Abrechnung nach 
Saldosteuersätzen beträgt neu 1 Jahr (alt: 5 Jahre), d.h. von 
Saldosteuersätzen kann nach einem Jahr zur effektiven 
Abrechnungsmethode gewechselt werden.
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Wechsel Saldo- zu effektiver Abrechnung (Fortsetzung)

Die Anwendungsdauer von der Abrechnung nach effektiver 
Abrechnung beträgt neu 3 Jahre (alt: 5 Jahre), d.h. von der 
effektiven Abrechnungsmethode kann nach drei Jahren zur 
Abrechnung nach Saldosteuersätzen gewechselt werden.
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Neue Umsatzgrenzen

Betragen die steuerbaren Leistungen im Inland innerhalb eines 
Jahres weniger als CHF 100‘000.00, ist keine Eintragung im 
MWST-Register erforderlich. Hierfür ist eine Steuerbefreiung 
vorgesehen. Wird die besagte Limite jedoch überschritten, ist 
die Registrierung obligatorisch und der gesamt steuerbare 
Umsatz muss abgerechnet werden.
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Neue Umsatzgrenzen (Fortsetzung)

Wer jährlich für weniger als CHF 100‘000.00 steuerbare Umsätze 
erzielt und dennoch steuerpflichtig sein möchte, hat die 
Möglichkeit, auf die Befreiung von der Steuerpflicht zu ver-
zichten und sich als steuerpflichtige Person bei der ESTV 
anzumelden.
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Neue Umsatzgrenzen (Fortsetzung)

Für nicht gewinnstrebige, ehrenamtlich geführte Sport- und 
Kulturvereine und für gemeinnützige Institutionen, die im Inland 
für weniger als CHF 150‘000.00 steuerbare Umsätze erzielen, 
ist ebenfalls eine Steuerbefreiung vorgesehen. Auch diese Ein-
richtungen können auf die Steuerbefreiung verzichten und sich 
als steuerpflichtige Personen registrieren lassen, wenn sie 
weniger als CHF 150‘000.00 Jahresumsatz erzielen.
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Besteuerungstatbestände/Vorsteuerkürzungen

Der baugewerbliche Eigenverbrauch wird durch das neue Gesetz 
aufgehoben. Als Folge davon besteht auf Bauwerken für 
eigene Rechnung (für die Erzielung von Leistungen, welche 
von der Steuer ausgenommen sind oder für eine nicht 
unternehmerische Tätigkeit) grundsätzlich kein Anspruch auf 
Vorsteuerabzug.
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Besteuerungstatbestände/Vorsteuerkürzungen (Forts.)

Spenden und andere Mittelflüsse, die kein Entgelt darstellen, 
führen nicht mehr zu einer Vorsteuerkürzung. Von dieser 
Regelung ausgenommen sind lediglich Subventionen und 
andere öffentlich-rechtliche Beiträge sowie bestimmte Gelder 
an Kur- und Verkehrsvereine, Entsorgungsanstalten und 
Wasserwerke.
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Neues MWST-Abrechnungsformular

Mit dem Inkrafttreten des neuen Mehrwertsteuergesetzes werden 
auch neue MWST-Abrechnungsformulare eingeführt. Sie 
verlangen detaillierte Angaben über die verschiedenen 
Umsätze.
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Was ist neu?

� Neue Ziffern (205, 221, 225, 410, 415, 420, 900 und 910)
� Andere Darstellung
� Die nachfolgend aufgeführten MWST-Codes beziehen sich auf 

die Abacus-Software
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Richtige Deklaration

Umsatz Ziffer 200 (MWST-Code 210 – 260)
Anders als bei den alten Abrechnungsformularen, sind nicht mehr 

alle Entgelte in Ziffer 200 aufzuführen. Nichtumsätze, wie 
Schadenersatz, Subventionen usw. sind unten bei „Andere 
Mittelflüsse“ zu deklarieren.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Option nach Ziffer 205 (MWST-Code 250)
Für die Option (freiwillige Versteuerung von gemäss Art. 21 

nMWSTG ausgenommenen Umsätzen) wird kein Formular 
mehr benötigt. Es reicht, dass die MWST auf der Rechnung 
ausgewiesen wurde und die Entgelte statt in Ziffer 230 in der 
Ziffer 205 deklariert werden. Dadurch werden die Umstätze
nicht mehr abgezogen, denn Ziffer 205 hat reinen 
deklaratorischen Charakter.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Differenzierung zwischen Ziffer 220 / 221 (MWST-Code 230 / 260)
Neu muss unterschieden werden zwischen Umsätzen:
� welche im Ausland als erbracht gelten und somit nicht der 

Schweizer MWST unterliegen
� steuerbefreiten Umsätzen wie z.B. Exporte, gelten als in der 

Schweiz erbracht und können somit für die Ermittlung der 
Steuerpflicht herangezogen werden
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Art. 10 Abs. 2 lit. A nMWSTG stellt denn auch nur auf den Umsatz
in der Schweiz ab und nicht etwa auf eine Zahllast. Bei 
Exporten über CHF 100‘000.00 wird also trotz fehlender 
Zahllast die Steuerpflicht ausgelöst. Bei Umsätzen im Ausland 
ist dies nicht der Fall.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Meldeverfahren Ziffer 225
Kommt das Meldeverfahren zur Anwendung, so muss dies neu 

auch in der MWST-Abrechnung in Ziffer 225 deklariert werden. 
Somit ist der entsprechende Umsatz in der Ziffer 200 zu 
deklarieren. Diese Deklaration entbindet jedoch nicht von der 
Einreichung des Formulars Nr. 764 (Download über Homepage 
ESTV möglich).
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Die übrigen Ziffern bei der Umsatzdeklaration sowie bei der 
Steuerberechnung bleiben unverändert.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Einlageentsteuerung Ziffer 410 (MWST-Code 340)
Wird eine neue Einlageentsteuerung vorgenommen (Nutzungs-

änderung), so muss dies neu in Ziffer 410 deklariert werden. 
Dabei sind detaillierte Berechnungsdetails einzureichen. 
Entgegen dem Wortlaut müssen solche Details erst ab der 2. 
Quartalsabrechnung 2010 erfolgen. 
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Die ESTV befürchtet sonst, dass sie wegen den Einlage-
entsteuerungen aufgrund des fiktiven Vorsteuerabzuges von 
Papierfluten überrollt würde. Die ESTV behält sich aber 
Stichproben vor.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Vorsteuerkorrektur bzw. Kürzung Ziffer 415 und 420
Ziffer 415 ist gekoppelt an Ziffer 230 und Ziffer 420 an Ziffer 900. 

Die Plausibilitätsprüfung des ESTV-Computers ist darauf 
programmiert, Unstimmigkeiten in diesem Bereich zu ahnden. 
So ist dies ein revisionsauslösender Faktor, wenn zwar 
ausgenommene Umsätze oder Subventionen vorliegen, im 
Gegenzug aber keine Korrekturen oder Kürzungen 
ausgewiesen werden.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Eigenverbrauch (MWST-Code 195)
Der Eigenverbrauch ist neu als Vorsteuerkorrektur zu deklarieren

und nicht mehr als Umsatz.
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Richtige Deklaration (Fortsetzung)

Subvention contra Spende (Ziffer 900 und 910)
Subventionen führen zu Vorsteuerkürzungen (MWST-Code 350), 

währenddessen dies bei Spenden (MWST-Code 360) nicht der 
Fall ist. Aus diesem Grund mussten die anderen Mittelflüsse 
auf zwei Ziffern aufgeteilt werden, nämlich in solche, die 
Kürzungen auslösen und solche, bei denen das nicht der Fall 
ist.
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Schon müde?



Beispiele aus der Praxis

� Leistungen im Inland – Auftraggeber vom Ausland
(Telefonische Auskunft ESTV/MWST)

� Lieferung Anlage nach Deutschland
(Stand 2008)
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Leistungen Inland - Auftraggeber Ausland 

Ausgangslage:

Die KMU Partner Group International (KPGI) mit Sitz in London 
bestellt bei der KMU Informatikpartner AG (KIP) mit Sitz in der 
Schweiz Hardware sowie Dienstleistungen für die KMU 
Revipartner AG (KRP) mit Sitz in der Schweiz. Die Lieferung 
erfolgt direkt von KIP an KRP und wird an KPGI verrechnet.
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Leistungen Inland - Auftraggeber Ausland (Fortsetzung)

Wie muss nun diese Leistung korrekt abgerechnet werden?
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Leistungen Inland - Auftraggeber Ausland (Fortsetzung)

� Vertragsverhältnis zwischen KPGI und KIP
� KIP verrechnet die Hardware inkl. 7.6 % MWST (Inland-

lieferung) an KPGI
� KIP verrechnet die Dienstleistungen ohne MWST (Empfänger 

Dienstleistung ist im Ausland (Leistungsempfänger)
� Die Leistungen müssen auf der Rechnung separat aufgeführt 

werden
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Leistungen Inland - Auftraggeber Ausland (Fortsetzung)

� Wird alles in einer Position verrechnet, ist auf dem gesamten 
Betrag die CH-MWST geschuldet

� Sofern KPGI in der Schweiz nicht MWST-pflichtig � Rück-
forderung möglich (Ausländische Unternehmen, welche in der Schweiz Auslagen 
für unternehmerische Tätigkeiten verzeichnen und denen steuerpflichtige inländische 
Leistungserbringer Dienstleistungen oder Gegenstände mit einer den Vorschriften 
entsprechenden Rechnung fakturieren (ausgenommen sind Reisebüros))

Interne MWST-Ausbildung



Lieferung Anlage nach Deutschland

Ausgangslage:

XYZ AG mit Sitz in der Schweiz verkauf eine Anlage an die ABC 
GmbH & Co. KG in Deutschland für € 3 Mio.
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Damit die MWST korrekt abgerechnet werden kann, sind die 
Lieferbedingungen (Incoterms 2000) sehr wichtig! Weiter ist 
auch zu unterscheiden, ob es sich um eine reine 
Warenlieferung handelt oder ob die Anlage in Deutschland 
durch die XYZ AG montiert wird. Ist dies der Fall, handelt es 
sich um eine Werklieferung, was auch wieder verschiedene 
Auswirkungen auf die MWST haben kann.
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Nachfolgend die wichtigsten Lieferbedingen (Incoterms 2000):

� EXW ab Werk (engl.: EX Works) Standort des Werks
� FCA verpflichtet den Verkäufer, die Ware einem enannten Frachtführer am benannten Ort 

zu übergeben und für die Ausfuhr freizumachen (engl.: Free Carrier). Die Kosten und 
Gefahren des Transports trägt von diesem Zeitpunkt an der Käufer 

� CIP Fracht, Porto und Versicherung bezahlt bis (engl.: Carriage Insurance Paid) 
vereinbarter Bestimmungsort

� DDU frei unverzollt (engl.: Delivery Duty Unpaid) vereinbarter Bestimmungsort im 
Einfuhrland

� DDP frei verzollt (engl.: Delivery Duty Paid) vereinbarter Lieferort im Einfuhrland
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Wird die Anlage nur geliefert, empfiehlt sich die Lieferung EXW,
d.h., der Käufer holt die Anlage beim Lieferanten ab. Der 
Lieferort befindet sich in der Schweiz. Sobald der Käufer die 
Ausfuhr der Anlage mit den entsprechenden Zollpapieren 
bestätigt, handelt es sich um eine Exportlieferung (ohne CH-
MWST). Die Einfuhrsteuer Deutschland wird vom Käufer 
bezahlt und kann durch diesen über die ordentliche UST-
Abrechnung zurückgefordert werden.
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Wird die Anlage mit den Lieferbedingungen DDU ausgeliefert, ist 
der Lieferort Deutschland, d.h. es handelt sich wohl um eine 
Exportlieferung (keine CH-MWST), die Einfuhrsteuer muss 
jedoch vom Verkäufer bezahlt werden (Importeur) und dieser 
wird in Deutschland MWST-pflichtig, da es keine 
Umsatzgrenze gibt. Die Lieferung muss mit Deutscher UST 
verrechnet werden. Die Einfuhrsteuer kann der Verkäufer über 
die ordentliche UST-Abrechnung zurückfordern.  
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Handelt es sich jedoch um eine Werklieferung, d.h. die Montage 
erfolgt durch den Verkäufer (nur Überwachung der Montage 
reicht nicht aus als Werklieferung), sind die Vertragsbe-
dingungen sehr genau zu kontrollieren. Lieferort ist 
Deutschland, d.h. die Einfuhrsteuer muss vom Verkäufer als 
Importeur bezahlt werden, sofern dies nicht vertraglich anders 
vereinbart wird. Die Umsatzsteuer wird auf den Käufer 
übertragen (Revers-Charge-Verfahren).
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Bei einer Werklieferung ist es nicht massgebend, ob der Lieferant 
in Deutschland als UST-pflichtige Gesellschaft registriert ist 
oder nicht. Dieser Auftrag wird separat betrachtet. Da der 
Verkäufer die Einfuhrsteuer bezahlt, kann er diese nur über das 
Rückerstattungsverfahren zurückfordern. Es muss mit einer 
Wartezeit von beinahe einem Jahr gerechnet werden.
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Lieferung Anlage nach Deutschland (Fortsetzung)

Fazit:

Bei Geschäften mit dem Ausland lohnt es sich immer, den 
Geschäftsfall im Detail abzuklären um nicht mit bösen 
Überraschungen konfrontiert zu werden.
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Fragen?
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Wünsche euch einen schönen Tag und viel Spass im Büro!
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